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1654 März 12 . A
ERKLAERÜNG VON LANDAMMANN UND LANDSGEMEINDE VON URI BEZUEGLICH

DER BUENDNISERNEUERUNGMIT FRANKREICH

"Landtamman und Ein Ganze Landtsgemeindt Zuo Ury Urkhunden hiemit , demnoch

. . . [Jean ] De la Barde,  der . . . Mayestett Zu Frankhreich und Navarra

[Ludwig  XIV . ] , ordinari Ambassiator ; Jn der Eydtgnoschafft uss Befeloh

. . . Jhrer Mayestett uns umb Ernewerung der . . . Pündtnus , so A° 1602 Zwyschent

Jhrem Grossvatteren König Heinrici  dem Vierten . . . und gemeinen Or-

then der Eydtgnosahafft aufgericht ansuochen lassen , und Wir bethrachtet wie

nuzlich in vergangnem . . . [ dieses ] Pündtnus beiderseits erschossen . Und das

der gleichen effecten für das Khünfftig eben massig Ze verhoffen , als haben

wir nach ablessung angezogner Pündtnuss , auch was Unser G. L . A. E . [ Schultheiss

und Rat ] der Statt Lucern darob resolviert , und von den . . . Catholischen Vier

Ortten Ury Schwytz Underwalden und Zug auff einer [ am 27 . Februar ] Zu Brunnen
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gehaltner Conferenz beratschlaget worden , Zuo bezeügen der grosen dévotion

und affection so Wir Zuo [ Ihr ] . . . May estât Tragen und wie hoch wir die sel¬

bige Freündtschafft aestimieren Uns mit fast einhelligem Mehr Erkhlärt . . .

Wie hernach volgt,

Nämlich das wir obgemelte , A° 1602 Mit König Heinrich dem Vierten auffgerichte

Pündtnus von Articul Zu Articul Jhn aller Jhrer Substanz nach inhalt des

buechstabens , auf der Jezigen Königkhlichen Mayestet . . . [ Ludwigs XIV . ] Leben

lang und acht Jahr darnach , Hiemit . . . emeweret . . . und in Khrefften be¬

stätiget , auch selbige . . . styff und fest Ze halten . . . verpflichtet , Mit

dem khlaren verstandt , das in gemelter Pündtnus allein die Jenige Landt , so

König Heinrich der Vierte , damahlen ingehabt . . . , verstanden . . . sein sol-

lent , auch mit dem beding das Jhr . . . Mayestet die Revers Declaration und Ra-
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tisficatvon , so by der Pündtnus 1602 und sithero gemacht , widerumb bestätti-

gen und uns gegen dem Jnstrument , der Pündtnuss , so wir Jhr Mayestet Zuostel¬

len werden , Zu unser Versicherung inhendigen sollen . "

"Nota dah mntk Sfdth Âo hat ga/t vtl bedznckheni - VeclaiLotion [ antäi -öitch

doA EaneueAung du Bündnt &AU deA kath . Onto. mit Mailand/Spantm] 0 A ° 1604,

thättlche . kil ^ In BuAgund  A ° 1634 [ dlz dza EAetgAafiéchafit anZäiA -tich dzA

Bündnti &AneueAung mit Mailand/Spanien zugutcheAt mndz ] ^ . Jtm die . SchAyben

[deA eldg . ÖAtzJ an Ke.yt>eA [T e. a d ! n a n d III . ]  duAch dzn ObeAAt [ Szba-
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6ttan VeAzgAln] 1 w y e a [Agznt du Röm. Relc .hu ] eApAacticIeAt 1652 : 53:
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undt gnad  J &tz Jüngste , ustngcbnc AchAlfätcn hind .2Au.g6 hocken givättm " .

"Die weil aber nit allein disere 3 sonder alle andere Pündtnussen , die Wir mit

fürsten und Ständen haben 3 dahin angesehen das mit unsem Völkhem einem Je¬

den allein das seinige gesehirmbt 3 und usserthalb seinen Landten 3 niemant

angetastet und überzogen werde 3 So wöllent Wir hiemit erkhlärt . . . haben 3 das

unsere Völkher so Wir künfftiger Zeit Jhr Königkhlichen Majestät Crafft diser

Pündtnus bewilligen . . . wurden 3 allein Zuo schütz und schirm 3 der obgemelten

Jn diser Pünttnuss begriffnen Landen 3 und usserthalb derselbigen nit gebraucht

werden 3 Wie dan die generalsazung so Wir den 11 . Aprilis 1651 by emewerung

der Pündtnus 3 so wir mit der Königlichen Durchleücht [ Herzog Karl  Erna-
ß

n u e l II . ] us Savoia aufgericht gegen aller Fürsten aufgesezt mit mehrerem

usweiset darbei wir bestendig verblibent . So wollendt wir auch by diser Pündt¬

nus Emüwerung alle unsere usstendige Pensionen gemeine und Particular An¬

sprachen 3 Obersten und haübtleüt verdiente Kriegs gelter besonders aber deren

so A° 1636 Jn der . . . Majestät [Ludwigs  XIII . ] dienst gewesen 3 reser¬

viert und dabey bedingt haben 3 das man uns die selbigen Zuo gebürender Zeit

Ihrer Mayestät und des Herren Ambassiatoren [ Jean De la Barde ] versprechen

gemäss entrichte 3 und die Pündtnus reciprocierlich halte 3 auch bey beschlus

derselbigen vermög des herren Ambassiatoren erbieten ein oberkeitliche Pen¬

sion und Zwo Pensionen den Landtleüten Würckhlich bezalle.

Bey diser Pündtnus behalten wir uns bevor 3 Unseren allerheiligsten Vatter

JnnocentiumX. . . . dis Hammens den Heilligen Apostolischen stuol,
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die Römische Keyserliche Mayestät das . heilige Römische Reich die erbverei-

nigung mit dem . . . haus [ H a b s b u r g - ] Oesterich 3 das Durchleüchtige haus
ß

Savoia 3 das Herzogthumb Meillandt 3 das haus Medices [ =M e d i c i ] und herr¬

schafft Florenz 3 die Freygraffschafft Burgundt 3 Jhr Fürstlich Gnaden herr
ß

Bischoff Zu Basel [ Johann Franz von Schönau] 3 Unsere Eydtgnosische

Pündt 3 Freyheiten 3 Recht und Grechtigkheit 3 auch alle andere Pündt 3 Bürg - und

Landtrecht 3 die wir mit anderen haben und uns verwandt seint ; "

"Nota Wcu und .2A6tAA.chm t6t Jn d2A Letzten Pündtnu66 1602 ntt beghü ^ m . "

"Dessen Zu wahrem Urkhundt habent wir unsers Landt Secret Jnsigel hieruff

gethrükht " .

1) s . EA VI 1 , 209  a
2 ) Die zwei letzten Worte sind unterstrichen ; die untenstehende Nota gehört

hierher.
3 ) s . EA V 1 , 689 i 5 ) vgl . u . a . EA VI 1 , 193 h
4 ) s . EA V 2 , 2149 Art . 13 6 ) s . ebenda 1608 - 1611
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7) Die letzten 3 Worte sind unterstrichen.
8 ) Die letzten 6 Worte sind unterstrichen.
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